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Rita Schäfer

Gender und Macht in ländlichen Regionen Afrikas

Frauen sind die Hauptverantwortlichen in der Landwirtschaft und der Er-

nährungssicherung in vielen Ländern Afrikas. Sie leisten die meiste Arbeit
im Anbau von Grundnahrungsmitteln und in der Marktproduktion. Je-

doch ist ihr Zugang zu und ihre Kontrolle über Ressourcen aufgrund kolo-
nialer und nachkolonialer Rahmenbedingungen und lokaler Machtver-
hältnisse stark beschränkt. Hindernisse sind die Dominanz mächtiger
alter Männer, die den Landbesitz verwalten und eigene Klientel bedienen,
patrilineare Erbrechtssysteme, die Frauen ausschliessen, und kulturell le-

gitimierte Hierarchien in Haushalten, die Ehemännern die alleinige Ver-

fügungsmacht über Ernten, Vieh und ausserlandwirtschaftliches Einkorn-
men gewähren. Vielerorts gelten Männer auch juristisch als Haushaltsleiter
und Familienoberhäupter, ihre Vormachtstellung wird durch die bis heute
vielerorts staatlich geduldeten «customary laws» legitimiert (Schäfer 2012,

2ff.; Cotula2007).
Diese Rechte werden oft als «traditionell» ausgegeben, sind aber von den

Kolonialherren in Absprache mit einzelnen willfährigen Chiefs zur Herr-
Schaftsabsicherung festgelegt worden. Vorkoloniale Aushandlungsprozes-
se bei Rechtsstreitigkeiten auf lokaler Ebene wurden dadurch illegal und
sind es bis heute. Zudem intensivierten die selektiven Rechtsinterpretatio-
nen die Rechtsprobleme von Frauen und jungen Männern, die fortan keine
Ehen ohne die gleichzeitig monetarisierten Brautpreiszahlungen schlies-
sen konnten, von denen die Alten profitierten. Im traditionellen Kontext
wurden Ehen zwischen Familienverbänden arrangiert; zur Besiegelung ei-

ner Ehe gab die Familie des Bräutigams Vieh und landwirtschaftliches Ge-

rät an die Familie der Braut. Über den Umfang und den Zeitpunkt entschie-
den die Beteiligten. Arme Familien konnten in etlichen Gesellschaften auch

Ehevereinbarungen ohne Brautgaben arrangieren. Die Kolonialherren und
viele Chiefs verlangten, dass fortan Geld bei einer Eheschliessung gezahlt
wurde. Gleichzeitig erklärten sie alle anderen Eheformen, die ohne Braut-
gaben geschlossen worden waren, und die daraus hervorgegangenen Kin-
der nunmehr als illegitim. Angesichts der Tatsache, dass Eheschliessungen
ein zentrales Element für die gesellschaftliche Anerkennung junger Män-
ner waren und unverheiratete Männer von prestigereichen politischen und
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wirtschaftlichen Entscheidungsgremien ausgeschlossen blieben, verschärf-
te diese Regelung die Hierarchien zwischen Männern unterschiedlichen
Status und daraus resultierende Konflikte (Schäfer 2008b, 7ff.).

Zur Ächtung aller Eheformen, die nicht den neuen kolonialen Vorgaben
entsprachen, trugen mancherorts auch christliche Missionare bei, die die
Kontrolle über Frauen und junge Männer als ihren eigenen Zivilisierungs-
auftrag verstanden. Im Zuge der aufkommenden Urbanisierung und Wan-
derarbeit junger Männer zu Beginn des 20. Jahrhunderts dienten sie sich
lokalen Autoritäten an, um patriarchale Vorstellungen von sozialer Ord-

nung durchzusetzen. Dazu zählten viktorianisch geprägte Frauenbilder,
insbesondere die Idealisierung von Müttern als Hausfrauen, wodurch lo-
kale Weiblichkeitsvorstellungen und Rollenmuster von Frauen als land-
wirtschaftliche Produzentinnen im Kontext komplexer Verwandtschafts-
beziehungen und ausserfamiliärer Netzwerke abgewertet wurden (Manji
2008, 3ff.). Bis heute wirken diese grundlegenden Umstrukturierungen
nach, zumal die herrschenden Eliten nach der politischen Unabhängigkeit
der meisten Länder ab Mitte des 20. Jahrhunderts kaum politischen Willen
zum Strukturwandel gezeigt haben. Selbst in Ländern des südlichen Afri-
ka, wo antikoloniale Unabhängigkeitskämpfer die Macht im Land über-
nahmen, beschränkte sich die Umsetzung ihrer emanzipatorischen
Rhetorik aus dem «Befreiungskampf» zumeist auf kosmetische Reforman-
Sätze - teilweise um den Vorgaben internationaler Geber zu entsprechen
(Schäfer 2008b, i3ff.).

Südafrika und Uganda
Unabhängige Frauenorganisationen arbeiten bis heute daran, das Land-
und Erbrecht geschlechtergerecht zu reformieren. Selbst wenn sie damit
teilweise Erfolg hatten - wie in Südafrika -, bleiben neue Gesetzesgrundla-
gen oft Papiertiger, weil lokale Autoritäten ihre Umsetzung verhindern
und Amtsträger in männlich dominierten staatlichen Institutionen Kon-
flikte mit dieser mächtigen Lobby scheuen (Englert 2008). Chiefs sind fak-
tisch für die ordnungsgemässe Durchführung von Wahlen in ländlichen
Gebieten zuständig, denn die südafrikanische Regierung des African Na-
tional Congress (ANC) braucht die Legitimation durch ordnungsgemässe
Wahlen mit einer hohen Wählerinnen-Beteiligung (Schäfer 2008a, 22iff.).
Die ANC-Frauenliga nimmt keinen Anstoss an diesen Strukturen; für sie

gilt Loyalität zur Partei mehr als die standhafte Vertretung von Frauenin-
teressen. So wie in Südafrika stellen die Gender- bzw. Frauenministerin-
nen in vielen Ländern des Kontinents die grundsätzlichen Ungleichheiten
in ländlichen Gebieten nicht infrage und billigen damit Ausbeutungs- und
Unterdrückungsformen, die auf Kulturnationalismus oder selektivem Tra-
ditionalismus basieren (Jacobs/Namy/Bob 2011).
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In Uganda wird dieser Traditionalismus seit einigen Jahren zusätzlich
durch den Machtgewinn fundamentalistischer Pfingstkirchen verstärkt,
die umfangreiche finanzielle und gezielte ideologische Unterstützung von
rechten Predigern und Kirchen aus den USA erhalten. Die ugandische Prä-

sidentengattin und etliche Minister sind überzeugte Pfingstkirchenmit-
glieder, ihre Gemeinden können sich inzwischen offiziell als Nichtregie-
rungsorganisationen registrieren lassen. Die Anfang der iggoer-Jahre noch
als vorbildlich geltende AIDS-Politik Ugandas, die zum erfolgreichen
Rückgang der Infektionsraten führte, wurde längst durch Forderungen
nach ehelicher Keuschheit abgelöst. Die HIV-Raten steigen wieder, was
auch daran liegt, dass von Regierungsstellen zu wenig gegen sexualisierte
Gewalt getan wird (Schäfer 2008b, 336f.).

Wie etliche afrikanische Staaten ist auch Uganda ein Postkonfliktland,
in dem jahrzehntelange Kriege in unterschiedlichen ländlichen Gebieten
eine militarisierte Maskulinität als Prinzip von Gender-Konstrukten ver-
festigt haben. Diese kriegerisch geprägten Männlichkeitsvorstellungen
wurden nie durch staatliche oder kirchliche Programme in Zweifel gezo-
gen; so haben viele Männer sie in den Nachkriegsalltag übernommen und
praktizieren im Alltag weiterhin besitzergreifendes Sexualverhalten, was
als besonders maskulin gilt. Wie rasch die Regierung martialische masku-
line Selbstbilder mobilisieren kann, zeigte sich beispielsweise im Vorfeld
der Präsidentschaftswahlen 2011, als sie in kürzester Zeit vielerorts junge
Männer bewaffnete und militärisch trainierte, um Anhänger von Opposi-
tionellen einzuschüchtern. Viele neue Rekruten waren arbeits- und per-
spektivlose Landbewohner und landesinterne Migranten, die angesichts
der sozialen und ethnischen Spaltungen in der Gesellschaft zu den Verlie-
rern der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte
zählten. Häufig sind also nationale und lokale Machtstrukturen komplex
verwoben, und landbesitzende Eliten in den Dörfern berufen sich auf Kul-
tur und Tradition, um ihren herausragenden Status und die strukturelle
Ungleichheit auf Kosten junger, ressourcenarmer Männer und Frauen zu
erhalten (Bomuhangi / Doss /Meinzen-Dick 2011).

Interessen und Probleme von Kleinbäuerinnen
Sowohl im südlichen Afrika als auch in Ostafrika und im Gebiet der zent-
raiafrikanischen Grossen Seen stellen das Land Grabbing und die Privati-
sierung von Landrechten - von den jeweiligen Regierungen zumeist gedul-
det - Probleme von grosser Tragweite dar. Der Landmangel, die
fortschreitende Ressourcendegradierung und der Bevölkerungsdruck tra-
gen dazu bei, dass afrikanische Kleinbäuerinnen immer weniger ökologi-
sehe und ökonomische Nischen nutzen können. Gleichzeitig beanspru-
chen viele Ehemänner die uneingeschränkte Arbeitskraft ihrer Frauen
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und Töchter für den Anbau von Marktprodukten, obwohl die damit erziel-
ten Gewinne immer unsicherer werden.

Angesichts makroökonomischer Veränderungen, etwa der Einführung
von Strukturanpassungsprogrammen oder des Zusammenbruchs von
Weltmarktpreisen z.B. für Kaffee, wird es für Frauen immer schwieriger,
eigene wirtschaftliche Handlungsspielräume aufzubauen oder zu bewah-
ren. Dennoch steigt ihr Interesse, auf den noch verbleibenden Anbauflä-
chen neben Subsistenz- auch Marktprodukte anzupflanzen, vor allem Ge-
müse oder Baumwolle. Inwieweit dies möglich ist, hängt von ihrer
jeweiligen sozioökonomischen Situation und ihrer familiären Stellung so-
wie den Machtstrukturen in einer Siedlung ab. Diese scheinbar gegenläu-
figen Tendenzen widerspiegeln die Ausdifferenzierung ländlicher Haus-
halte und die Unterschiede zwischen Frauen. Denn einige Elitefrauen,
etwa die Ehefrauen von Chiefs und anderer ranghoher Männer, profitieren
durchaus von der machthaltigen Land- und Ressourcenkonzentration, die
zahlreiche Nachteile für die weibliche Bevölkerungsmehrheit in ländli-
chen Gebieten zur Folge hat. Hier zeigt sich, dass Geschlechterdifferenzen
immer in Relation zu anderen sozialen Divergenzen zu setzen sind (Schä-
fer 2012, 3ff.).

Deshalb muss die Forschung im jeweiligen Kontext untersuchen, wie
Frauen unterschiedlichen Status und Alters an Anbau, Verarbeitung und
Vermarktung von Subsistenz- und Marktprodukten beteiligt sind und wel-
che sozioökonomischen, rechtlichen, institutionellen und kulturellen
Hindernisse der Entfaltung ihrer Kompetenzen und Interessen entgegen-
stehen. Schliesslich ist auch der Zugang zu Märkten, Krediten und techni-
sehen Innovationen reguliert. Die Agrarberatung richtet sich vorrangig an
Männer, wobei die männlichen Berater häufig die seit Generationen ent-
wickelten Anbaukompetenzen von Frauen und ihre Innovationsinteres-
sen ignorieren.

Aus diesem Grund ist es wichtig, vom Modell ländlicher Haushalte als
Produktions- und Konsumeinheiten unter wohlwollender männlicher
Leitung Abstand zu nehmen. Stattdessen sollten haushaltsinterne Dyna-
miken, die flexible Zusammensetzung der Mitglieder und die aus Macht-
strukturen und geschlechts- und altersspezifischen Ungleichheiten resul-
tierenden Unterschiede in der Ressourcenkontrolle erfasst werden
(Githinji 2011). Nur so wird man dem Spannungsverhältnis von Kooperati-
on und Konflikten in und zwischen ländlichen Haushalten im Kontext ein-
zelner Lebensphasen, unterschiedlicher Jahreszeiten und sich verändern-
der ökologischer, ökonomischer und politischer Rahmenbedingungen
gerecht.
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HIV/AIDS und Verarmung
Die Verarmung vieler ländlicher Familien schreitet ohnehin voran. Dies
betrifft vor allem Witwen mit kleinen Kindern. Ihnen fehlt vielerorts die
rechtliche Basis, um Landnutzungsansprüche zu stellen und das Wohn-
recht auf dem Gehöft des verstorbenen Mannes durchzusetzen. Infra-
Strukturprobleme und mangelnde Kenntnisse halten sie davon ab, Frau-
enrechtsorganisationen aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. Deren
juristische Möglichkeiten sind infolge mangelnder Fördergelder internati-
onaler Geber und wegen der komplizierten Rechtslage - staatliches Recht
und «customary law» bestehen nebeneinander - oft begrenzt. Selbst in
Ländern, in denen Erb-, Familien- und Landrechte reformiert wurden,
hängt die Umsetzung in der Praxis von den jeweiligen Richtern ab. Diese

interpretieren die Klagen verarmter Witwen oft genug als Bedrohung der
ländlichen Gesellschaftsordnung und als Angriff auf männliche Domi-
nanzansprüche, und sie fällen entsprechend frauenfeindliche Urteile
(Izumi 2007, uff.).

In Zeiten der fortschreitenden HIV/AIDS-Epidemie werden eigene Ein-
nahmequellen für sozial marginalisierte und verarmte Frauen existenziell
wichtig, denn immer mehr Männer und Söhne erkranken und sterben, so-
dass deren Unterstützung entfällt und Mütter oder Ehefrauen hohe Kosten
für Medikamente und Bestattungen aufbringen müssen. Die meisten De-
jure-Haushaltsleiterinnen verfügen nur über begrenzte Mittel, um ihre
Kinder oder sich selbst mit Medikamenten zu versorgen. Die Zahl der HIV-
positiven Landbewohnerinnen, die an AIDS erkranken, steigt rapide an.
Ihre Leistungsfähigkeit in der Landwirtschaft ist beeinträchtigt, vor allem
wenn sie gleichzeitig noch kranke Haushaltsmitglieder pflegen müssen.
So werden die Möglichkeiten zum Anbau nährstoffreicher Grundnah-
rungsmittel nicht genutzt (Panagides/Atekyereza et al. 2007).

Fatal ist diese Entwicklung für ihre Töchter, die gemäss der geschlechts-
spezifischen Arbeitsteilung in der Landwirtschaft und bei der Hausarbeit
viele körperlich schwere Arbeitsleistungen übernehmen müssen. Viele
müssen die Schulausbildung abbrechen, wodurch ihre spätere Eigenstän-
digkeit eingeschränkt und die Abhängigkeit von den jeweiligen Ehemän-
nern vorprogrammiert wird. Nur wenigen De-jure-Haushaltsleiterinnen
ist es möglich, das Schulgeld für den Sekundarschulbesuch ihrer Kinder
zu zahlen, was deren Zukunftsperspektiven beeinträchtigt (Mutangadu-
ra/Sandkjaer20og, 2i4ff.).

Herausforderungen für Agrarpolitik und Entwicklungszusammenarbeit
Vor allem die Land-, Erb- und Wohnrechte sollten reformiert und neue
Rechtsgrundlagen in der Praxis umgesetzt werden. Wichtig sind auch Ver-

besserungen der Infrastruktur und des Zugangs zu Märkten. Neue Geräte
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könnten die Arbeitsbelastungen im Anbau, in der Verarbeitung und im
Transport reduzieren. Allerdings sind Interessendivergenzen zwischen
Frauen unterschiedlichen Alters, Status, Bildungsgrads und Familien-
stands zu berücksichtigen. Nur so kann einer weiteren Marginalisierung
und Verarmung von De-jure-Flaushaltsleiterinnen gegengesteuert werden.
Auch in der Agrarforschung, den landwirtschaftlichen Beratungsdiensten,
der ländlichen Regionalentwicklung, im Gesundheitswesen, insbesonde-
re in der HIV/AIDS-Prävention, und in der Bildungsplanung sind konzep-
tionelle Veränderungen notwendig (Schäfer 2012).

Eine weitere Flerausforderung besteht darin, die lokal spezifisch ausge-
prägte Ressourcenverknappung als Folge von Landbesitzkonzentration
und Klimawandel, Urbanisierung und De-Agrarisierung ländlicher Räu-

me so zu bearbeiten, dass den Interessen verarmter Landbewohnerinnen
an diversifizierten eigenen Einkommensquellen Rechnung getragen wird;
wobei erschwerend hinzukommt, dass diese Frauen oft nicht über Schul-

bildung verfügen. Eine zentrale Frage ist, inwieweit lokale Frauenzusam-
menschlüsse dazu beitragen können, Differenzen zwischen Frauen kon-
struktiv aufzuarbeiten und im Sinne eines inklusiven Empowerment
gemeinsame Interessen zu vertreten, oder ob sie die weitere Ausgrenzung
sozial marginalisierter Frauen dulden oder gar vorantreiben. Isolierte
Frauenförderung kann schlimmstenfalls die Hierarchien zwischen Frau-
en und die Konflikte zwischen Frauen und Männern verschärfen, selbst

wenn sie von Geberseite mit besten Absichten geplant ist.
Gender- und Machtverhältnisse betreffen auch Männer unterschiedli-

chen Alters und Status. Sowohl Entwicklungsplanerinnen als auch For-
scherinnen sollten sich viel stärker als bislang damit auseinandersetzen,
welche Handlungsansätze die grosse Zahl junger, ressourcenarmer Män-
ner gegenüber den historisch geformten Hierarchien zwischen Männern
entwickeln kann, ohne in die gleichen Ausbeutungsmuster zu verfallen
wie viele Alte, die nicht nur im ländlichen Raum die Eliten bilden. Wie
wichtig es ist, Männer in umfassende Programme zur Geschlechterge-
rechtigkeit einzubeziehen, dokumentiert das Sonke-Gender Justice Net-
work in Südafrika. Sonke (das Wort bedeutet «gemeinsam») arbeitet mit
Frauen und Männern in ländlichen Gebieten daran, die geschlechtsspezi-
fische Gewalt zu reduzieren, Männer für die HIV-Prävention zu gewinnen
und alle Gemeindemitglieder in die Pflege von Kranken und Alten einzu-
beziehen. Partizipative Veränderungen von Geschlechter- und Generatio-
nenbeziehungen werden nicht als Machtverlust erlebt, sondern als Stär-

kung der Gemeinschaft und als Chance, die neue südafrikanische
Gesellschaft mitzugestalten. Schliesslich hatten viele während der Apart-
heid dafür gekämpft.
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